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Verfahrensvermerke

1. Der der Kirchdorf a.d. Iller hat in der Sitzung vom __.__.____ die Aufstellung
der 1. Änderung des Bebauungsplans mit Grünordnung "Fellheimer Straße Süd I" im vereinfachten
Verfahren gemäß § 13 BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.__.____
ortsüblich bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf des Bauungsplans mit den planungsrechtlichen Festsetzungen und den örtlichen
Bauvorschriften in der Fassung vom __.__.____ wurden die Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ beteiligt.

3. Der Entwurf des Bebauungsplans mit den planungsrechtlichen Festsetzungen und den örtlichen
Bauvorschriften in der Fassung vom __.__.____ wurde mit der Begründung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ öffentlich ausgelegt.

4. Die hat mit Beschluss des vom __.__.____ die 1.
Änderung des Bebauungsplans mit Grünordnung "Fellheimer Straße Süd I" mit den
planungsrechtlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom __.__.____
als Satzung beschlossen.

, den ....................

...............................................................................
( )

5. Ausgefertigung
Hiermit wird bestätigt, dass die 1. Änderung des Bebauungsplans "Fellheimer Straße Süd I",
bestehend aus dem Textteil, der Satzung sowie den dazu gehörigen örtlichen Bauvorschriften (Seite X
bis X), und der Zeichnung in der Fassung vom __.__.____ dem Gemeinderatsbeschluss vom
__.__.____ zu Grunde lag und diesem entspricht.

, den ....................

...............................................................................
( )

6. Die 1. Änderung des Bebauungsplans mit Grünordnung "Fellheimer Straße Süd I" wurde gemäß § 10
Abs. 3 BauGB am __.__.____ mit Hinweis auf § 44 Abs. 3 und § 215 BauGB ortsüblich bekannt
gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Der Bebauungsplan wird zu jedermanns
Einsicht zu den üblichen Geschäftszeiten ausgelegt.

, den ....................

...............................................................................
( )

Gemeinderat Gemeinde

Gemeinde Kirchdorf a.d. Iller Gemeinderats

Gemeinde Kirchdorf a.d. Iller

Bürgermeister Rainer Langenbacher

Gemeinde Kirchdorf a.d. Iller

Bürgermeister Rainer Langenbacher

im Rathaus der Gemeinde Kirchdorf a.d. Iller

Kirchdorf a.d. Iller

Bürgermeister Rainer Langenbacher
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(Siegel)

(Siegel)
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1. Änderung des Bebauungsplan mit Grünordnung "Fellheimer Straße Süd I"
Gemeinde Kirchdorf a.d. Iller

Gemeinde Kirchdorf an der Iller
Rathausstraße 11
88457 Kirchdorf an der Iller

Verkehrsflächen

Legende

Wasserleitung, Bestand

Gasleitung, Bestand

Lichtwellenleitung

Baugrenze

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Art der baulichen Nutzung

Planungsrechtliche Festsetzungen
gemäß § 9 BauGB

Maß der baulichen Nutzung

Max. zulässige Grundflächenzahl,
hier: 0,6

Öffentliche Verkehrsfläche

Öffentliche Verkehrsfläche mit
Zweckbestimmung; Fuß- und Radwege

Grünflächen

Öffentliche Grünfläche,
Verkehrsgrün

Pflanzgebot Laubbaum,
Lage variabel

private Grünfläche mit Zweckbestimmung;
Ortsrandeingrünung mit Blühstreifen

Bestandsbaum, zu erhalten

Straßenbegleitende Baumpflanzung
öffentlich. Regelmäßiger Abstand,
Lage variabel

bestehender Bebauungsplan
"Handelsflächen Kirchdorf Süd"

1. Änderung Bebauungsplan
"Handelsflächen Kirchdorf Süd"

Örtliche Bauvorschriften

Flurgrenze Bestand
(nachrichtliche Darstellung)

Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Flurnummer Bestand
(nachrichtliche Darstellung)

Baubeschränkungszone

Bestandsgebäude

Telecom Leitung, Bestand

Straße Bestand

von Bebauung freizuhaltende Fläche

private Grünfläche mit Zweckbestimmung;
Streuobstwiese

Max. zulässige OK-Rohfußboden, Höhenlinien

Bemaßung

mögliche Zufahrt

Sichtdreieck

Böschung

1 : 1000

Abgrenzung
Geltungsbereich

Urbanes Gebiet (MU1)
gem. § 6a BauNVO

abweichende Bauweise

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten

Zulässige Dachformen
hier: Flachdach

Zulässige Dachneigung
hier: 0 - 8 Grad

Max. zulässige Wandhöhe,
hier: 16,0m

Urbanes Gebiet (MU2)
gem. § 6a BauNVO
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